
hinsichtlich des technischen Fortschritts und der Bilanzie
rung.

Die Generaldirektoren der WB organisieren die Zu
sammenarbeit mit den Arbeitskreisen des Forschungsrates, 
den Hoch- und Fachschulen, den Akademien und ihren 
Einrichtungen sowie den wissenschaftlichen Instituten. Ihre 
wissenschaftlich-technischen Zentren und Institute wirken 
darauf hin, daß die wissenschaftlich-technische Konzeption 
kontinuierlich vervollständigt und der wissenschaftlich- 
technische Fortschritt — insbesondere die modernsten Pro
duktionsmethoden und Technologien — planmäßig im In
dustriezweig durchgesetzt werden.

Sie haben die Aufgaben der wissenschaftlich-technischen 
Zentren und Institute unter Beachtung der spezifischen Be
dingungen des Industriezweiges exakt auszuarbeiten.

Die WB hat das Recht, zur Lösung der im Plan Neue 
Technik gestellten Aufgaben die erforderlichen Proportio
nen zwischen Forschung, Entwicklung, Konstruktion und 
Technologie sowie zwischen den Bereichen der technischen 
Vorbereitung der Produktion und den Betriebsmittelbau 
selbständig festzulegen. Sie muß den erforderlichen Ka
derbedarf bilanzieren. Sie muß den Nutzen und die Ein
haltung der für die technische Entwicklung vorgegebenen 
Parameter gegenüber den Betrieben kontrollieren und für 
den Zweig insgesamt nachweisen.

Sie organisiert in diesem Zusammenhang die Durch
führung von Leistungsvergleichen, die Erarbeitung von 
Zeitnormativen und Bestwerten und die Übertragung der 
Bestwerte im Rahmen der Betriebe des Zweiges. Sie ver
fügt über# entsprechende Mittel zur Finanzierung techni
scher Entwicklungen.

Die WB ist für die Durchführung der internationalen 
wissenschaftlich-technischen Zusammenarbeit entsprechend 
bestätigter Direktiven verantwortlich. In diesem Zusam
menhang ist ihre Verantwortung für die Vorbereitung und 
Durchführung internationaler Spezialisierungsvereinbarun
gen auf der Grundlage exakter Bilanzen festzulegen.

3. Die WB sind voll verantwortlich 
für die Reproduktion der Fonds

Zur Sicherung der Investitionen, einschließlich Erhal
tungsmaßnahmen, muß die VVB den Ausrüstungsbedarf
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